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zur Bürgerschaftswahl in Bremen 2019

Stetig wachsender Bedarf an  
Wohnraum

Derzeit wird mehr Wohnraum nachge-
fragt als gebaut, im Bestand besteht so 
gut wie kein Leerstand. Der Bedarf an 
bezahlbarem Wohnraum ist nicht mehr 
nur eine Frage der Geringverdiener, 
sondern betrifft inzwischen auch den 
Mittelstand. Auch wenn in Bremen und 
Bremerhaven die Bautätigkeit beschleu-
nigt werden konnte, bedeutet das noch 
lange nicht, dass sich der Markt ent-
spannt. 

In der Region verwurzelt

Die rund 75 Mitgliedsunternehmen des 
BFW Niedersachsen/Bremen e.V. 
verantworten bezogen auf Bremen und 
den Metropolregionen Niedersachsens 
rund 60 Prozent des Geschosswohnungs-
baus. Daneben errichten die überwie-
gend mittelständischen Familienunter-
nehmen eine beachtliche Anzahl von 
Ein-, Zweifamilien- sowie Reihenhäusern 
und schaffen somit Wohnraum für 
Menschen jeder Einkommensgruppe. 

Regionale  
Verantwortung

Neben der Aufgabe, Wohnraum in  
allen Facetten für unterschiedliche 
Zielgruppen bereitzustellen, sichern die 
BFW Mitgliedsunternehmen zahlreiche 
Arbeitsplätze. Durch regionalen Einkauf 
der Baumaterialien und der Beauftragung 
von Handwerkerleistungen tragen die 
Unternehmen wesentlich zur Beschäfti-
gung und zum Wirtschaftswachstum  
in den Regionen und dem Land Bremen 
bei. 

Verlässliche Rahmenbedingungen 

Die Wohnungswirtschaft braucht 
verlässliche Rahmenbedingungen für 
Investoren, Eigentümer und Vermieter. 
Das ist auch im Sinne des sozialen 
Friedens. Gerade in Bremen ist die 
Bürgerinitiative, die das Recht auf 
Wohnen offensiv in die Öffentlichkeit 
trägt, sehr stark. Nur ein vernünftiges 
Zusammenspiel zwischen allen Beteilig-
ten kann dazu beitragen, dass der soziale 
Friede gewahrt bleibt. 
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1.  Finanzierung auf eine breite Basis 
stellen

Die Finanzierung ist eine der tragenden 
Säulen bei der Schaffung von Wohnraum, 
insbesondere bei Sanierungen, der 
Nachverdichtung und im Neubau. 
Aufgrund der hohen Baukosten wird die 
Erstellung von bezahlbarem Wohnraum 
immer schwieriger. Daher ist es unver-
zichtbar, dass das Land Bremen wirt-
schaftlich interessante Förderprogramme 
auflegt, weg von verbilligten Darlehen 
hin zu nicht rückzahlbaren Zuschüssen. 

2. Bauland zur Verfügung  
 stellen

Die Baulandreserven in Bremen sind 
beinahe ausgeschöpft, es gibt kaum noch 
Flächen, die in kurzer Zeit bebaut werden 
können. Der BFW Niedersachsen/Bremen 
e.V. fordert daher die zukünftige Landes-
regierung auf, auch vermeintliche 
Tabu-Flächen in Betracht zu ziehen und 
diese für den Wohnungsbau zur Verfü-
gung zu stellen. Dies gilt insbesondere für 
Flächen, die bereits gut in die vorhande-
ne Infrastruktur wie ÖPNV, Nahversor-
gung etc. eingebunden sind und nur noch 
die Grundstücke selbst erschlossen 
werden müssen. 

3. Erbbaurecht ist keine  
 Option

Der Ruf, öffentliche Grundstücke nur 
mehr im Erbbaurechtsverfahren für die 
Bebauung freizugeben, wird in vielen 
Städten immer lauter. Für die private 
mittelständische Wohnungswirtschaft ist 
die Vergabe von Grundstücken mit 
Erbpacht jedoch problematisch. Denn 
Banken und Finanzierer agieren bei 
Bauvorhaben, die auf Grundstücken mit 
Erbbaurecht geplant werden, zögerlich. 
Finanzierungen werden dadurch schwie-
riger und häufig nur zu erheblich teure-
ren Konditionen angeboten. Grundsätz-
lich verringert Erbbaurecht zwar die 
Baukosten, da das Grundstück nicht 
finanziert werden muss, es erhöht aber 
durch Zins- und Pachtzahlungen die 
laufenden monatlichen Betriebskosten 
und somit die Mietnebenkosten. Gerade 
im sozialen Wohnungsbau ist das fatal, 
da diese Kosten nicht durch die Ämter 
übernommen werden. Ein weiteres 
Problem sind die oft unkalkulierbaren 
Pachtkostensteigerungen, die zwar durch 
Verträge einigermaßen geregelt werden 
können, aber nie vollständig kontrollier- 
und kalkulierbar sind. 
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4. Grunderwerbsteuer  
 senken

Ein weiterer Baukostentreiber sind die 
mittlerweile stark gestiegenen Erwerbs-
nebenkosten, die nicht zuletzt auf die 
Anhebung der Grunderwerbsteuer zurück-
zuführen sind. In den letzten zehn Jahren 
haben alle Bundesländer, auch Bremen, 
die Einnahmen über die Grunderwerb-
steuern fast verdreifacht. Das ist sowohl 
für Investoren als auch private Bauherren 
ein großes Problem. Zusammen mit den 
Gebühren für Notare, Grundbuch und 
anderen Nebenkosten erhöhen sich 
zurzeit in Bremen die Grundstückskosten 
um ca. 17 Prozent. Der BFW Niedersach-
sen/Bremen e.V. fordert daher die 
Senkung der Grunderwerbsteuer von 
aktuell 5,5 Prozent auf 3,5 Prozent. 

5.  Baugenehmigungsverfahren 
entschlacken und digitalisieren

Bedingt durch die Zunahme an Bauvor-
schriften und Bauvorlagen, die bei 
Antragsstellung beachtet oder mit dem 
Bauantrag eingereicht werden müssen, 
hat sich die Dauer der Genehmigungsver-
fahren erheblich verlängert. Dafür gibt es 
mehrere Gründe: Die Bauvorlagenverord-
nung verlangt umfangreiche Unterlagen 
schon bei Bauantragsstellung. Dazu 

zählen insbesondere Baumkataster, die 
nicht nur das zu bebauende Grundstück, 
sondern auch die Zufahrten und Nach-
bargrundstücke erfassen sollen. Diese 
Anforderungen sind auch datenschutz-
rechtlich ein Problem, denn der Zugriff 
auf Bäume auf dem Nachbargrundstück 
ist nur mit Genehmigung des jeweiligen 
Grundeigentümers möglich. Versagt 
dieser die Genehmigung, ist die Erstellung 
des Baumkatasters nach den Vorgaben 
nicht möglich. Des Weiteren werden von 
Fachingenieuren erstellte Brandschutz-
konzepte im Auftrag von Bauämtern von 
anderen Brandschutzingenieuren über- 
prüft. Die Kosten gehen zu Lasten des 
Antragstellers. Das gilt auch für Schall-
schutz, Lüftung und andere Gewerke. Ziel 
muss es sein, die Mitarbeiter der Bau- 
ämter dahingehend zu befähigen, diese 
Konzepte und Gutachten eigenständig 
unter Beachtung des gesamten Spielrau-
mes, den die Bauordnung zulässt, zu 
prüfen und zu genehmigen. Aus Sicht des 
BFW Niedersachsen/Bremen e.V. gehen 
die Kontrollen gerade im einfachen 
Wohnungsbau zu weit und sollten 
vereinfacht werden. Eine Digitalisierung 
des Bauantragsverfahrens würde zudem 
die Verfahren erheblich beschleunigen. 
Aus Sicht des BFW Niedersachsen/
Bremen e.V. müssen daher schnell die 
Voraussetzungen für ein digitalisiertes 
Bauantragsverfahren geschaffen werden.  
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6. Soziale Infrastruktur voran- 
 treiben

Die Stadt lebt von attraktiven, lebenswer-
ten Quartieren. Bei der Erschließung von 
neuen Baugebieten sollte daher darauf 
geachtet werden, dass ein lebendiges 
Quartier mit einer guten Anbindung an 
ÖPNV, Nahversorgung und Schulen 
gegeben ist. Die Stadt ist in der Verant-
wortung, in den Quartieren für eine gute 
soziale Infrastruktur zu sorgen und 
beispielsweise Kindertagesstätten 
vorzuhalten. Der Trend, bei der Erschlie-
ßung von Baugebieten die Bauträger zur 
Erstellung von Kindertagesstätten zu 
verpflichten, ist ein Weg in die falsche 
Richtung und verteuert den Wohnungs-
bau um bis zu 150 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche. 

7.  Alternative Energielösungen 
fördern

Wohnungsbau und Wohnen sollte nach 
Willen der Bundesregierung nahezu 
CO2-neutral sein. Zur Erreichung dieser 
Ziele spielen technische Anlagen wie 
beispielsweise Wärmepumpen, Block-
heizkraftwerke, solare Warmwasser- und 
Stromerzeugung neben der Dämmung 

eine wichtige Rolle. Aufgrund der 
rasanten technischen Entwicklungen in 
diesen Bereichen fordert der BFW 
Niedersachsen/Bremen e.V. alternative 
Lösungen, die dem Stand der Technik 
entsprechen, zuzulassen und durch eine 
technikoffene Diskussion zu fördern. 
Maßgebend müssen Freiwilligkeit, 
Wirtschaftlichkeit und soziale Verträglich-
keit sein. In der Praxis zeigt sich, dass 
umfangreiche technische Anlagen zwar 
den Energieverbrauch und somit auch 
den CO2-Ausstoß verringern, jedoch 
wartungsintensiv und kurzlebig sind. Es 
ist nicht davon auszugehen, dass diese 
technischen Anlagen eine Lebensdauer 
von 30 Jahren aufweisen. Höhere 
Wartungs-, Sanierungs- sowie Reparatur-
kosten werden wiederum auf die 
Betriebskosten umgelegt und machen 
somit das Wohnen teurer. Darüber 
hinaus sind angesichts der hohen 
Planungs-, Erstellungs- und Betriebskos-
ten der Anlagen adäquate Förderinstru-
mente erforderlich. 
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8.  Erwerb von Wohneigentum weiter 
vorantreiben

Eine wesentliche Säule der Altersvorsor-
ge ist die selbstgenutzte Wohnimmobilie, 
sei es das freistehende Einfamilienhaus, 
das Reihenhaus oder die Eigentumswoh-
nung im Mehrfamilienhaus. Trotz 
niedriger Zinsen haben viele junge 
Familien keinen Spielraum, eine Immobi-
lie anzuschaffen. Das liegt unter anderem 
an den hohen Kosten für Bauland, die 
hohen technischen Anforderungen an 
das Gebäude aber auch die hohen 
Erwerbsnebenkosten. Diese Anforderun-
gen und Gebühren müssen auf ein erwer-
berfreundliches Niveau gesenkt werden 
oder durch Förderungen ausgeglichen 
werden. 

9.   Bezahlbarer Wohnraum flexibel 
gestalten

Der Bedarf an „bezahlbarem Wohnraum“ 
steigt ständig, die Ursachen dafür sind 
vielfältiger Natur. Eine genaue Definition, 
was „bezahlbarer Wohnraum“ ist, fehlt 
bisher. Derzeit ist bei der Schaffung von 
Baurecht für Baugebiete mit mehr als  
20 Wohnungen oder 49 Reihenhäusern 
ein Anteil von 25 Prozent gefördertem 
Wohnungsbau vorgesehen. Das ist auch 
im Sinne einer gesunden Quartiersent-
wicklung durchaus angebracht und wird 
von den BFW Mitgliedsunternehmen in 
vielen Baugebieten sogar übererfüllt. Der 
BFW Niedersachsen/Bremen e.V. plädiert 
jedoch für eine flexible Quote in Abhän-
gigkeit von Lage und Beschaffenheit des 
Baugebietes und lehnt eine generelle 
Erhöhung auf 30 Prozent ab.   
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10.  Mietrecht  
ausgleichen

In Bremen und Bremerhaven herrscht 
noch ein gutes Klima zwischen Mietern 
und Vermietern. Dieses gute Verhältnis 
darf nicht aufgeweicht oder ausgehebelt 
werden. Steigende Anforderungen an die 
technische und energetische Gebäude-
ausstattung verursachen Mehrkosten, an 
denen der Mieter in einem ausgewoge-
nen Verhältnis beteiligt werden muss. 
Hier muss ein Weg gefunden werden, der 
einerseits die Sanierung und Modernisie-
rung des Bestandes fördert, andererseits 
den Vermieter nicht gegenüber dem 
Mieter be-nachteiligt. Eingriffe in das 
Mietrecht und Mietpreisbremsen fördern 
nicht den Wohnungsbau, sondern 
erweisen sich als Investitionsbremsen. 

11. Forderungen auf Bundes- 
  ebene

Grundsteuer: Der BFW Niedersachsen/
Bremen e.V. fordert die neue Landesre-
gierung dazu auf, sich auf Bundesebene 
für eine sinnvolle und vor allem einfache 
Berechnung der Grundsteuer einzuset-
zen. Die derzeit diskutierten Modelle 
werden dazu beitragen, dass die Verwal-
tungskosten sowohl für die Behörden als 
auch für die Eigentümer steigen. Sie 
bergen auch ein hohes Potenzial für 
Streitigkeiten, die vor Gericht geklärt 
werden müssen. 

Lineare AfA: Die Lebenszyklen der 
Gebäude haben sich durch den zuneh-
menden Umfang der Technischen 
Gebäudeausstattung (TGA) verändert 
und in den meisten Fällen verkürzt. Die 
aktuell bestehende Regelung zur Ge- 
bäudeabschreibung von jährlich zwei 
Prozent ist nicht mehr zeitgemäß und 
sollte kurzfristig auf drei Prozent angeho-
ben werden, um Investitionen in den 
Wohnungsbau wieder wirtschaftlich 
sinnvoll zu gestalten. 
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Mietrecht: Wie schon im Landesteil 
angeführt, dürfen Veränderungen im 
Mietrecht nicht dazu führen, dass das 
Einvernehmen zwischen Mietern und 
Vermietern gestört wird. In den zukünfti-
gen Novellen des Mietrechtes muss auf 
technische Veränderungen, neue 
Bestimmungen wie Datenschutz, 
Digitalisierung etc. explizit eingegangen 
werden. Die zukünftige Landesregierung 
muss sich dafür einsetzen, dass es auch 
auf Bundesebene ausgewogene Refor-
men geben wird. 

Verbraucherschutz für Eigentümer: Viele 
Vermieter sind nicht unternehmerisch 
tätig, sondern haben Immobilien im 
Rahmen der Altersvorsorge erworben 
und vermieten diese privat. Auch diese 
Vermieter haben Anspruch auf Verbrau-
cherschutz. Der BFW Niedersachsen/
Bremen e.V. fordert die Landesregierung 
dazu auf, sich für einen angemessen 
Umgang mit Privatvermietern einzuset-
zen. Im Rahmen dieser Diskussion sind 
aber auch die Rechte von Wohnungs-
eigentümern in Wohnungseigentümer-

gemeinschaften (WEG) zu beachten. Die 
Änderungen des WEG-Rechtes aus 2007 
sollten auch in Bremen und Bremerhaven 
evaluiert und gegebenenfalls nachjustiert 
werden. Besonderes Augenmerk ist auf 
die Transparenz in Bezug auf Verbindlich-
keiten oder Vermögen einer WEG zu 
legen. Der BFW Niedersachsen/Bremen 
e.V. fordert nach wie vor, dass diese 
Faktoren zwingend in der Jahresabrech-
nung ausgewiesen werden müssen. Das 
Land Bremen hat die Möglichkeit, diese 
Forderung auf Bundesebene zu unter-
stützen. 

Baunormen: Der BFW Niedersachsen/
Bremen e.V. fordert die zukünftige 
Landesregierung dazu auf, im Rahmen 
der Bauministerkonferenz auf Bundes-
ebene dafür zu sorgen, dass die Baunor-
men vereinfacht und aufeinander 
abgestimmt werden mit dem Ziel, die 
Planungskosten erheblich zu verringern. 
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„Verwurzelt im Land – vernetzt im Bund“ 
Der BFW Landesverband Niedersachsen/Bremen e.V. 

 

Dem BFW Bundesverband Freier Immobi-
lien- und Wohnungsunternehmen als 
Interessenvertreter der mittelständischen 
Immobilienwirtschaft gehören derzeit 
rund 1.600 Mitgliedsunternehmen an. 
Als Spitzenverband wird der BFW von 
Landesparlamenten und Bundestag bei 
branchenrelevanten Gesetzgebungsver-
fahren angehört. Die Mitgliedsunterneh-
men stehen für 50 Prozent des Woh-
nungs- und 30 Prozent des Gewerbe - 
neubaus. Sie prägen damit entscheidend 
die derzeitigen und die zukünftigen 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
Deutschland. Mit einem Wohnungsbe-
stand von 3,1 Millionen Wohnungen 
verwalten sie einen Anteil von mehr als 

14 Prozent des gesamten vermieteten 
Wohnungsbestandes in der Bundes-
republik. Zudem verwalten die Mitglieds-
unternehmen Gewerberäume von  
ca. 38 Millionen Quadratmetern Nutz-
fläche. Zum BFW gehören acht Landes-
verbände, die jeweils vor Ort die Schnitt-
stelle zwischen Politik und Wirtschaft 
sowie Wissenschaft und Industrie bilden. 
Für Nordwestdeutschland vertritt der 
Landesverband Niedersachsen/Bremen 
die Interessen seiner Mitglieder, kennt 
die regionalen Besonderheiten der 
Märkte und wirkt an wohnungs- und 
städtebaulichen Entscheidungen der 
Politik mit.

 





Kontakt zum Landesverband 
BFW Niedersachsen/Bremen e.V. 
Geschäftsführer David Jacob Huber
Hohenzollernstraße 26
30161 Hannover
Tel.: 0511 - 38 88 54 86 
Mail: huber@bfw-nb.de 
Webseite: www.bfw-nb.de  
 


